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Stammrechtssatz

Hat sich die Stadt Wien die Grund ächen, die zur Baureifmachung der dem Grundeigentümer gehörenden

Liegenschaft in das ö entliche Gut abzutreten waren, vom Grundeigentümer ablösen lassen und versprochen, diese in

das ö entliche Gut zu übertragen, so ist der Grundeigentümer durch diesen Vertrag wirtschaftlich in die Lage versetzt

worden, die Grund ächen auf eigene Rechnung zu verwerten. Somit ist der Tatbestand des § 1 Abs 2 GrEStG 1955

verwirklicht (Hinweis E 14.9.1972, 1692/71, VwSlg 4424 F/1972).
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